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Elektrofahrzeuge
Förderungen für Private

 ¬ Beachten Sie die aktuellen Förderrichtlinien!

 ¬ Vergleichen Sie einen Verbrennungsmotor mit einem  
e-PKW hinsichtlich Energieeinsatz, Ökobilanz und Kosten: 
www.autokostenrechner.enu.at

 ¬ Wählen Sie als Firmenwagen ein e-Auto. Sie ersparen sich 
die Steuer über den Sachbezug und das Unternehmen 
genießt außerdem Steuervorteile!

 ¬ Förderungen für e-Transport- oder -Falträder:  
www.umweltfoerderung.at/gomzf

 ¬ Förderungen für Gemeinden: www.foerderzentrum.at
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Warum  
e-Mobilität?

Tipps

WEITERE INFOS  
www.energie-noe.at/ elektroauto

geringe Gesamtkosten: keine mo-
torbezogene Versicherungssteuer, 
niedrige Service-, Wartungs- und 
Ladekosten sowie gute Fördermög-
lichkeiten

Umwelt- & Klimaschutz: 
pro Jahr ca. 2 Tonnen CO2 
einsparen, Lärm reduzieren 
und keine Abgase vor Ort

Unabhängigkeit: heimischer  
Strom aus Wind, Wasser oder  
der eigenen Photovoltaik-Anlage

angenehmes 
Fahrgefühl: 
modernste 
Technik, sehr 
gute Beschleu-
nigung, geringe 
Geräuschent-
wicklung



Infos zur Förderung für Ihr  
klimaschonendes Elektrofahrzeug

*  Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb: 2.000 Euro Händleranteil + 400 Euro USt + 3.000 Euro 
    Bundesförderung + 1.800 Euro Förderung Wallbox im Mehrparteienhaus = 7.200 Euro   
** zuzüglich 20 % Umsatzsteuer  

Bis zu 7.200 Euro* abholen!

Was wird gefördert?
Fördervoraussetzungen

 ¬ Brutto-Listenpreis (Basismodell) bis 60.000 Euro 

 ¬ Betrieb mit Strom aus erneuerbaren Energieträgern  
(Nachweis mittels Stromrechnung oder PV-Anlage)

Antragstellung
Über die Website gelangen Sie zum Förderantrag:
www.umweltfoerderung.at/mdg3d

Dauer der Förderaktion 
& Rahmenbedingungen

 ¬ Registrierungen sind längstens bis 31. März 2025 möglich.

 ¬ Die Rechnung darf zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht älter als  
9 Monate sein. 

 ¬ Gebrauchtfahrzeuge werden nicht gefördert. Fahrzeuge, die nur beim 
Händler in Betrieb waren sind förderfähig, wenn die Erstzulassung 
nicht länger als 15 Monate zurückliegt.

Registrierung: Mit der Registrierung sichern  
Sie sich das Fördergeld!

Antragstellung: Innerhalb von 36 Wochen nach erfolg-
reicher Registrierung. In dieser Zeit müssen die Lieferung, 
Bezahlung, Zulassung und die Antragstellung erfolgen. 

Auszahlung: Nach Prüfung der eingereichten  
Unterlagen wird Ihnen das Geld überwiesen.
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ANKAUF ODER LEASING VON E-FAHRZEUGEN

Fahrzeuge mit reinem 
Elektroantrieb (BEV)
Brennstoffzellenfahrzeug 
(FCEV)

e-Leichtfahrzeuge

  
e-Mopeds 
e-Leichtmotorräder
e-Motorräder

Fahrzeug-
klasse

Fahrzeug

M1, N1

L2e, L5e, 
L6e, L7e

L1e
L3e < 11 kW
L3e > 11 kW

Bund

3.000,-

 1.300,-

 
600,- 

1.200,-
1.800,-

Händler**

2.000,-
 

350,-
500,-
500,-

Summe

5.000,-

1.300,-

950,-
1.700,-
2.300,-

Bund

600,-

900,- 
1.800,-

Intelligente(s) Ladekabel/Wallbox, kommuni-
kationsfähig, im Ein-/Zweifamilienhaus

Intelligente Wallbox im Mehrparteienhaus 
- als Einzelanlage     
- als Teil einer Gemeinschaftsanlage 

ANSCHAFFUNG VON E-LADEINFRASTRUKTUR

WIR SIND  FÜR SIE DA!www.energie-noe.at  oder  02742 221 44

Beträge in Euro 


